
Satzung des „FSC Rheda e.V.“ 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „Fußballsportclub Rheda“, abgekürzt „FSC Rheda e.V.“. Die 

    Vereinsfarben sind Grün/Weiß/Gelb. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Rheda-Wiedenbrück. 

3. Das Geschäftsjahr des Vereins beginnt am 01.07. und endet am 30.06. eines jeden Jahres. 

    Abgabenordung (1977)

 
6. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

7. Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder

    dürfen keine Gewinnanteile und sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten.

    Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch

    unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
 
1. Natürliche und juristische Personen können Mitglied des Vereins werden. 

2. Die Mitgliedschaft wird erworben durch schriftliche Beitrittserklärung und durch Zahlung des

    Mitgliedsbeitrages. Über die Annahme der Beitrittserklärung entscheidet der geschäftsführende

    Vorstand durch eine schriftliche Mitteilung an das Mitglied. 

§ 4 Erlöschen der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlöscht: 

    Rechtfertigung zu geben. Der Ausschlussbeschluss ist schriftlich mitzuteilen. Gegen den

    Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen innerhalb zwei Wochen gegenüber dem Vorstand

    ein Berufungsrecht an die nächstfolgende Hauptversammlung zu, zu welcher er einzuladen ist.

    Auf dieser ist ihm gegebenenfalls Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Bestätigt die

    Mitgliederversammlung den Ausschlussbeschluss, ist dieser endgültig, wird er nicht bestätigt,

    so gilt er als aufgehoben. Bis zur Rechtskraft ruhen die Rechte des Mitgliedes. 
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§ 5 Mitgliedsbeiträge 

1. Die Mitgliederversammlung setzt den Jahresbeitrag fest. 

2. Der Mitgliedsbeitrag ist wie folgt zu entrichten: monatlich, vierteljährlich (1.1., 1.4., 1.7., 1.10.),

    halbjährlich (1.1., 1.7.) und jährlich (1.1.). 

3. In begründeten Fällen kann ein Mitglied den Antrag auf Beitragsfreiheit stellen. Über den Antrag

    entscheidet der Vorstand. 

§ 6 Verbandsmitgliedschaft 

1. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1. Vorsitzende des Vorstands oder ein 

    Stellvertreter. 

2. In der Mitgliederversammlung ist jedes ordentliche Mitglied mit Vollendung des 16.

    Lebensjahres stimmberechtigt. 

3. Gäste können auf Beschluss des Vorstandes an der Mitgliederversammlung teilnehmen. 
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§ 9 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
1. Wahl und Abberufung des Vorstandes, 

2. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes und der Jahresrechnung, 

3. Wahl von 2 Kassenprüfern, 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes, 

5. Änderung der Satzung, 

2. Die Einladung ergeht schriftlich, durch Aushang im Schaukasten an der Geschäftsstelle, 

    Reinkenweg 13 a rechts von der Eingangstür des Geschäftszimmers gelegen, oder durch die

    Bekanntgabe in der Tagespresse „Die Glocke“ mit einer Frist von mindestens zwei Wochen

    unter Bekanntgabe der Tagesordnung. 

3. Die Tagesordnung wird vom geschäftsführenden Vorstand festgesetzt. Sie muss alle Anträge 

    enthalten, die bis zum Zeitpunkt der Einladung von den Mitgliedern eingebracht wurden.

    Während der Mitgliederversammlung darf die Tagesordnung nur ergänzt werden, wenn ein

    Mitglied dies beantragt und die Mehrheit der anwesenden Mitglieder die Behandlung in dieser

    Sitzung beschließt. Ausgenommen ist hier der Antrag auf Satzungsänderung. der nicht am Tage
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    der Mitgliederversammlung in der Tagesordnung ergänzt werden kann. Wird eine Mehrheit nicht

    erreicht, so ist der Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Mitgliederversammlung zu setzen.

    Gleiches gilt für Anträge, die während der Ladungsfrist beim geschäftsführenden Vorstand

    eingegangen sind. 

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Verlangen eines Zehntel aller Mitglieder

    einzuberufen. 

5. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer Frist von

    einem Monat einzuberufenden Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

10. Stimmenthaltungen zählen nicht als abgegebene Stimme. Bei einer Wahl ist der Kandidat

      gewählt, der die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Werden Stimmen für

      mehr als zwei Kandidaten abgegeben und erhält keiner von ihnen die Mehrheit der

      abgegebenen Stimmen, findet zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten

      Stimmanteilen eine Stichwahl statt. 

11. Die Wahlen der Mitglieder des Vorstandes finden durch geheime Abstimmung statt. Die Wahl

       in Abwesenheit ist möglich, wenn ein schriftliches Einverständnis vorliegt. 

12. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift aufgenommen, die 
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       vom Versammlungsleiter und einem weiteren Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen ist. 

§ 11 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, 3 stellvertretenden Vorsitzenden, dem 

    Finanzverwalter, einem Jugendfußballleiter und dem Spielbetriebsleiter. 

2. Mitglieder des Vorstandes müssen Mitglied des Vereins sein. 

3. Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt, sie führen ihr Amt

    weiter, bis der neue Vorstand gewählt ist. 

1. Vorstandssitzungen werden vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertreter, 

    unter Beifügung der Tagesordnung schriftlich oder mündlich einberufen. 

2. Zu den Sitzungen soll die Ladungsfrist eine Woche betragen. Sind Angelegenheiten zu

    behandeln, die keinen Aufschub dulden, kann der Vorsitzende auf die Ladungsfrist verzichten. 

3. Der Vorsitzende hat eine Vorstandssitzung unverzüglich einzuberufen, wenn 1/3 der

    Vorstandsmitglieder es beantragt. Dem Antrag soll jeweils ein Vorschlag zur Tagesordnung

    beigefügt sein. 
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4. Die Vorstandssitzungen sind nicht öffentlich. Die Öffentlichkeit kann für einzelne

    Angelegenheiten hergestellt werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 2/3 der

    anwesenden Vorstandsmitgliedern. 

5. Bei der Terminierung der Sitzungen ist auf die Berufstätigkeit der Mitglieder Rücksicht zu

    nehmen. 

6. Die Tagesordnung wird vom Vorsitzenden festgesetzt. Sie muss alle Anträge enthalten, die bis

    zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Sitzungstermins schriftlich oder mündlich von den

    Mitgliedern des Vorstandes beim Vorsitzenden eingebracht wurden. 

      Beteiligung liegt vor, wenn die betreffende Entscheidung dem Vorstandsmitglied selbst,

      seinem Ehegatten, einem seiner Verwandten bis zum dritten Grade oder Verschwägerten bis

      zum zweiten Grade einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Wer danach von der

     Teilnahme ausgeschlossen ist, hat den Ausschließungsgrund unaufgefordert dem

     Vorsitzenden mitzuteilen. Ob die Vorraussetzungen eines Ausschlusses bei der

     entsprechenden Verhandlung und Beschluss vorliegen, bestimmt der Gesamtvorstand durch

     Mehrheitsbeschluss. 

11. Über Beschlüsse des Vorstands sind Niederschriften anzufertigen. 
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§ 13 Ausschüsse 

1. Für besondere Aufgaben oder einzelne Aufgabengebiete kann der Vorstand Ausschüsse

    einsetzen. Die Mitgliedschaft in diesen Ausschüssen wird durch entsprechende Erklärung und

    Mitarbeit im Ausschuss erworben; sie endet mit einer Austrittserklärung oder Einstellung der

    Mitarbeit. 

2. Die Beratungsergebnisse der Ausschüsse sind dem Vorstand in Form einer Niederschrift

    mitzuteilen. 

§ 14 Pressesprecher 

Dauer eines Jahres gewählt. 

§ 17 Haftung des Vereins 

1. Der Verein haftet nur für solche vermögensrechtlichen Verpflichtungen, die vom 

    geschäftsführenden Vorstand eingegangen werden, soweit der Betrag von 2.000,-- Euro für den

    Einzelfall nicht überschritten wird. 

2. Rechtsgeschäfte über 2.000,-- Euro hinaus bedürfen zu ihrer Gültigkeit eines

    Mehrheitsbeschlusses des gesamten Vorstandes. 
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§ 18 Auflösung 

Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine Verschmelzung
mit einem gleichartigen anderen Verein angestrebt, so dass die unmittelbare, ausschließliche
Verfolgung des bisherigen Vereinszwecks durch den neuen Rechtsträger weiterhin geleistet wird,
geht das Vereinsvermögen auf den Rechtsträger über. Vor der Durchführung ist hierzu das
Finanzamt zu hören. Bei Auflösung des Vereins fällt das gesamt Vermögen, soweit nicht anders
geregelt, an die Stadt Rheda-Wiedenbrück, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige
Zwecke, insbesondere zur Förderung des Sports, zu verwenden hat. Bei Fusion fällt das Vermögen
an den Nachfolgeverein. 
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